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 Veröffentlicht am 07.05.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

67 Versorgungsrecht

Norm

AVG §52;

KOVG 1957 §4 Abs1;

Rechtssatz

Ein Gutachten, welches ohne jedwede Begründung festhält, eine Hörschädigung sei zu zwei Drittel auf

Kriegsereignisse, zu einem Drittel auf akausale Anteile zurückzuführen, ist sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach

mit Willkürlichkeit behaftet.

Schlagworte

Anforderung an ein Gutachten Verfahrensrecht Diverses
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